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Antrag zum Jugendhilfeausschuss am 24.11.2011 
Stärkung des Elternwahlrechts auf unterschiedliche Betreuungszeiten 
 
Sehr geehrte Frau Schoppe, 
 
die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN stellen zur obigen Sitzung des 
Jugendhilfeausschusses folgenden Antrag zur Beratung und Beschlussfassung: 
 
Stärkung des Elternwahlrechts auf unterschiedliche Betreuungszeiten 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt: 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit dem neu gebildeten 
Jugendamtselternbeirat zu überprüfen, ob die angebotenen Betreuungszeiten dem 
tatsächlichen Elternwunsch entsprechen. Insbesondere soll geprüft werden, ob im Gruppentyp 
II mehr Plätze mit einer Betreuungszeit von weniger als 45 Stunden angeboten werden sollen. 
 
Begründung: 
 
Seit Einführung der Wahlmöglichkeiten verschiedener Betreuungszeiten wird von 
Meerbuscher Eltern immer wieder berichtet, dass ihnen keine kürzeren Betreuungszeiten als 
45 Stunden für ihr Kind unter drei Jahren angeboten werden, obwohl sie diese wünschen. Sie 
sind dadurch gezwungen, höhere Elternbeiträge für die 45 Stundenbetreuung zu zahlen, ohne 
dass sie eine solche Betreuungsdauer eigentlich bräuchten. Betroffen sind vor allem die 
allerjüngsten Kinder des Gruppentyps II, also 1 Jahr alt oder wenig jünger/älter. Während sich 
die Kinder in anderen Gruppentypen auf die drei Betreuungszeiten 25 Stunden (wenige), 35 
Stunden und 45 Stunden verteilen, gibt es in Meerbusch zurzeit im Gruppentyp II 100% 
Kinder in 45 Stundenbetreuung. 
Auch diverse Elternbefragungen und Studien belegen, dass Eltern durchaus auch kürzere 
Betreuungszeiten wünschen (siehe 2 Anhänge). 
 
Jörg Wartchow/Marco Becker 
 
 



Anhang 1: Zweiter Zwischenbericht der Evaluation des Kinderförderungsgesetzes, Seite 22, 
Bundesfamilienministerium 

 



Anhang 2: Empirische Untersuchung des Betreuungsbedarfs  für Kinder unter drei Jahren der 
Stadt Bornheim, Juni 2011; DJI, TU Dortmund und Stadt Bornheim, Seite 37) 
 

 


